
Allgemeine Geschä.sbedingungen (AGB) der Geldwerk1 GmbH 

1. Allgemeines 

1.1 Die Geldwerk1 GmbH, An der Palmweide 55, 44227 Dortmund („Geldwerk1“) betreibt unter 
www.geldwerk1.eu eine sogenannte Crowdfunding-PlaEorm („InternetplaEorm“), auf der Unter-
nehmen („Unternehmen“) die Möglichkeit haben, sich zu präsenOeren und Investoren/Kapitalgeber 
für die Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung zu gewinnen. Auf der InternetplaEorm 
registrierte Nutzer („Investoren“) können sich über die präsenOerten Unternehmen informieren und 
direkt online in von diesen angebotene Vermögensanlagen invesOeren. 

1.2 Diese Allgemeinen GeschäWsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für die Nutzung der 
InternetplaEorm Geldwerk1 sowie für alle GeschäWsbeziehungen zwischen Geldwerk1 und den 
Investoren, die über die Internetseite von Geldwerk1 Investmentverträge mit den Unternehmen 
abschließen. 

1.3 Auf der InternetplaEorm wird Investoren die Möglichkeit gegeben, sich unmi[elbar oder mi[el-
bar an Unternehmen mit Fremd-, Mezzanine- oder Eigenkapital (nachfolgend „Investment“) zu be-
teiligen. Auf der InternetplaEorm werden hierfür InformaOonen des Unternehmens veröffentlicht. 
Bei einem Investment wird Geldwerk1 nicht selbst Vertragspartner. Die Investmentverträge werden 
ausschließlich zwischen den Investoren und dem Unternehmen geschlossen. 

1.4 Für sämtliche Dienste von Geldwerk1 (nachfolgend „Dienste“) gelten ausschließlich die nach-
folgenden AGB. Die AGB werden angenommen, indem die entsprechende Schal_läche beim 
Investment oder bei der Anmeldung als Nutzer bestäOgt wird. Die AGB können jederzeit unter 
www.geldwerk1.eu/downloads/agb.pdf abgerufen, ausgedruckt oder lokal abgespeichert werden 
und werden bei einem Investment auch per E-Mail zugeschickt. GeschäWsbedingungen des Investors 
kommen nicht zur Anwendung. Dies gilt auch, wenn Geldwerk1 deren Anwendung im Einzelfall nicht 
widersprochen hat. 

2. Anmeldung und Mitgliedskonto 

2.1 Die Nutzung einiger Bereiche der InternetplaEorm setzt die Anmeldung als Nutzer voraus. Die 
Anmeldung ist kostenlos. Sie erfolgt durch Eröffnung eines Mitgliedskontos unter ZusOmmung u.a. zu 
diesen AGB. Mit der Anmeldung kommt zwischen Geldwerk1 und den Nutzern ein Vertrag über die 
Nutzung der Geldwerk1-Webseite zustande. Mit Erwerb einer Vermögensanlage auf der Geldwerk1-
Webseite eröffnet der Erwerber gleichzeiOg ein kostenloses Mitgliedskonto.  

2.2 Die Anmeldung ist nur unbeschränkt geschäWsfähigen Personen und jurisOschen Personen 
erlaubt. Insbesondere Minderjährige dürfen sich nicht bei Geldwerk1 anmelden. Mehrfach-
registrierungen einer Person sind nicht gesta[et.  

2.3 Das Angebot von Geldwerk1 richtet sich nicht an Personen, die US-Bürger oder andere Personen, 
die in den USA oder einem ihrer Bundesstaaten oder Hoheitsgebiete körperschaWs- oder 
einkommensteuerpflichOg sind. 

2.4 Die auf der InternetplaEorm enthaltenen InformaOonen sind nicht zur Weitergabe in die bzw. 
innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer JurisdikOonen, in denen ein solches 
Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Be-
schränkung kann einen Verstoß gegen rechtliche BesOmmungen dieser Länder begründen. Das 
Kopieren, Weiterleiten oder sonsOge Übermi[eln der auf den nachfolgenden Internetseiten 
enthaltenen InformaOonen ist nicht gesta[et. 

2.5 Das Angebot von Geldwerk1 richtet sich schließlich nicht an Investoren, die ihren Wohnsitz in 
einem Land haben, in dem die Vermi[lung von Vermögensanlagen nicht zugelassen ist oder einer 
Erlaubnis bedarf, über die Geldwerk1 in dem Land, in dem der Investor seinen Wohnsitz hat, nicht 
verfügt. 



2.6 Die von Geldwerk1 bei der Anmeldung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt 
anzugeben. Bei der Anmeldung dürfen nur Einzelpersonen oder jurisOsche Personen als Inhaber des 
Mitgliedskontos angegeben werden. Die Anmeldung unter Angabe unrichOger Daten ist unzulässig 
und führt zum Ausschluss von der InternetplaEorm. 

2.7 Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist der Investor selbst verpflichtet, 
die Angaben in seinem Mitgliedskonto umgehend zu korrigieren. 

2.8 Der Investor ist für die Nutzung seines Mitgliedskontos selbst verantwortlich und sollte die 
Geheimhaltung seines Passworts sicherstellen. Sollte der Investor eine unautorisierte Nutzung seines 
Passworts oder seines Mitgliedskontos bemerken, ist er verpflichtet, Geldwerk1 dieses unverzüglich 
mitzuteilen. 

2.9 Ein Mitgliedskonto ist nicht übertragbar. 

2.10 Geldwerk1 behält sich das Recht vor, Mitgliedskonten von nicht vollständig durchgeführten 
Anmeldungen nach einer angemessenen Zeit zu löschen. 

3. Geldwerk1 als Internet-DienstleistungsplaEorm 

3.1 Geldwerk1 stellt mit der Geldwerk1-Webseite eine InternetplaEorm zur Verfügung, mi[els derer 
die Investoren InvesOOonen in Unternehmen täOgen und Unternehmen Investoren suchen können. 

3.2 Geldwerk1 vermi[elt somit lediglich über diese PlaEorm Vermögensanlagen, für die die Be-
freiungen für sogenannte Schwarmfinanzierungen im Sinne des § 2a Abs. 1 VermAnlG gelten. Dabei 
ist Geldwerk1 bei der Vermi[lung dieser Vermögensanlagen ausschließlich als Internet-Dienst-
leistungsplaEorm im Sinne des § 2a Abs. 3 VermAnlG täOg. 

3.3 Geldwerk1 ist die erforderliche Erlaubnis zur Vermi[lung von Anteilen, die eine Beteiligung am 
Ergebnis eines Unternehmens gewähren, parOarischen Darlehen, Nachrangdarlehen, Genussrechten, 
Namensschuldverschreibungen und sonsOgen Anlagen, die eine Verzinsung und Rückzahlung oder 
einen vermögenswerten Barausgleich im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld gewähren 
oder in Aussicht stellen, erteilt worden. Zuständige Aufsichtsbehörde für Geldwerk1 ist die IHK 
Dortmund. 

3.4 Die InformaOonen über die Unternehmen auf der InternetplaEorm werden ausschließlich von 
den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Geldwerk1 steht daher nicht für die RichOgkeit und Voll-
ständigkeit dieser InformaOonen ein. InformaOonen und Daten, welche auf der InternetplaEorm als 
„vertraulich“ gekennzeichnet sind (nachfolgend „vertrauliche InformaOonen“), unterliegen der 
Vertraulichkeit. Alle vertraulichen InformaOonen dürfen von den Investoren ausschließlich zum 
Zwecke ihrer InvesOOonsentscheidung genutzt werden und der Investor muss diese InformaOonen 
vertraulich behandeln. Die vertraulichen InformaOonen dürfen von dem Investor in keiner Art oder 
Form an Dri[e weitergegeben, veröffentlicht oder verbreitet werden. Keine vertraulichen Informa-
Oonen sind solche InformaOonen, die (i) dem Investor von dri[er Seite ohne Bruch einer Vertraulich-
keitsvereinbarung und ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit zur Verfügung gestellt wurden; (ii) 
bereits offenkundig sind oder (iii) von Geldwerk1 zur Weitergabe oder Bekanntmachung freigegeben 
worden sind. 

3.5 Die InternetplaEorm bietet Investoren die technische Möglichkeit, in dem von Geldwerk1 zur 
Verfügung gestellten Rahmen, die InternetplaEorm zu nutzen, um selbst Inhalte zu veröffentlichen. 
Die auf der InternetplaEorm von Investoren veröffentlichten Inhalte werden von Geldwerk1 
grundsätzlich nicht geprüW und stellen nicht die Auffassung von Geldwerk1 dar. Geldwerk1 behält 
sich vor, unsachgemäße, beleidigende oder rassisOsche Beiträge und Kommentare nicht zu ver-
öffentlichen, zu löschen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen. 



4. Vertragsschluss 

4.1 Ein Vertrag über den Erwerb einer Vermögensanlage erfordert, dass der Investor auf der Geld-
werk1-InternetplaEorm das Zahlungsabwicklungsformular auf der Geldwerk1-Webseite vollständig 
ausfüllt und den Bu[on „Jetzt invesOeren“ am Ende des Zahlungsabwicklungsformulars anklickt. Dies 
stellt jedoch noch keinen Vertragsschluss dar, sondern der Investor gibt hiermit ein Angebot auf 
Erwerb einer Vermögensanlage nach Maßgabe der von dem Investor in dem Zahlungsabwicklungs-
formular bestäOgten Verträge ab. Vertragspartner des Investors ist das Unternehmen. Geldwerk1 
wird nicht Vertragspartner. 

4.2 Der Vertrag über ein Investment kommt erst dann zustande, wenn das Unternehmen oder 
Geldwerk1 in dessen AuWrag das Investment mit einer E-Mail bestäOgt (InvestmentbestäOgung). 
Eines gesonderten schriWlichen Vertragsschlusses bedarf es darüber hinaus nicht. Ein Anspruch des 
Investors auf Abschluss eines Investmentvertrages besteht nicht. 

4.3 Die Möglichkeit des Erwerbs der auf der InternetplaEorm angebotenen Vermögensanlagen ist 
zeitlich begrenzt. Die Angebotsdauer sowie etwaige Verlängerungsmöglichkeiten ergeben sich aus 
dem jeweiligen Angebot. 

4.4 Kommt es auf der InternetplaEorm zu einem Vertragsschluss, teilt Geldwerk1 den Vertragspart-
nern nach Vertragsschluss auf Anfrage die zur wechselseiOgen Kontaktaufnahme erforderlichen 
Daten mit. 

5. Zahlungsbedingungen 

Die Zahhlungen erfolgen auf das jeweilige Projekt bezogen auf das angegebene Konto der Emitenten. 

6. Provisionen, Agios, Gebühren 

6.1 Die Anmeldung und Registrierung als Investor auf der InternetplaEorm von Geldwerk1 ist 
kostenlos. 

6.2 Kommt es über die InternetplaEorm zu einem Investment, fällt zugunsten von Geldwerk1 eine 
Provision an, die von dem Unternehmen zu begleichen ist. Einzelheiten regelt der vom Investor beim 
Investment zu bestäOgende Investmentvertrag mit dem Unternehmen. 

6.3 Der Investor erklärt sich damit einverstanden, dass Geldwerk1 die von einem Unternehmen an 
Geldwerk1 geleistete Vermi[lungsprovision – vorbehaltlich der gesetzlichen Zulässigkeit – einbehält. 
Investoren dürfen gegen Provisionen mit Forderungen aus noch nicht erteilten GutschriWen und mit 
fälligen und/oder zukünWigen Forderungen nur dann aufrechnen, wenn diese Forderungen rechts-
kräWig festgestellt oder unbestri[en sind. 

7. Änderungen oder Beendigung von Diensten 

7.1 Geldwerk1 ist zur Erbringung der kostenlosen Dienste nicht verpflichtet. Der Investor ist be-
rechOgt, jederzeit die Nutzung der Dienste einzustellen. 

7.2 Die Dienste von Geldwerk1 unterliegen einer Entwicklung und können sich daher von Zeit zu Zeit 
verändern - so können beispielsweise einzelne FunkOonen oder Features hinzugefügt oder en_ernt 
werden. Geldwerk1 kann auch einen Dienst zeitweise oder dauerhaW einstellen, zum Beispiel aus 
technischen oder rechtlichen Gründen. Sofern möglich, insbesondere bei der dauerhaWen Einstellung 
eines Dienstes aus wirtschaWlichen Gründen, wird Geldwerk1 den Investoren im Rahmen des je-
weiligen Dienstes über die bevorstehende Einstellung informieren. 

8. Technische Voraussetzungen und Systemintegrität 

8.1 Der Zugang zur InternetplaEorm ist nur über einen Browser, der auf einem Computer oder 
mobilem Endgerät mit Internetverbindung läuW, möglich. Andere Zugangsverfahren werden nicht 
unterstützt. 



8.2 Mit der Registrierung des Investors auf der InternetplaEorm findet jegliche KommunikaOon 
zwischen Geldwerk1 und dem Investor in Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensanlagen 
ausschließlich in elektronischer Form über die InternetplaEorm und per E-Mail sta[, soweit sich 
nicht ausdrücklich aus diesen Allgemeinen GeschäWsbedingungen etwas anderes ergibt. Erklärungen 
werden dem Investor nicht zusätzlich in Papierform zugesandt, sofern nicht hierzu eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 

8.3 Der Investor nimmt zur Kenntnis, dass die Anzeige und Ausdrucke der auf der Internetseite 
angezeigten Daten aufgrund individueller Hardware- oder SoWwarekonfiguraOonen von der Bild-
schirmanzeige abweichen können. Geldwerk1 hat keinen Einfluss auf die FunkOonsfähigkeit und 
KonfiguraOon der Geräte des Investors oder auf die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit seiner 
Internetverbindung mit dem Server von Geldwerk1. Geldwerk1 haWet daher nicht für Schäden, die 
sich hieraus ergeben. 

8.4 Geldwerk1 behält sich vor, den Umfang und die FunkOonalitäten der InternetplaEorm jederzeit 
zu ändern, einzuschränken oder diese einzustellen. Obwohl Geldwerk1 sich bemüht, seinen Service 
ohne technische Störungen anzubieten, können insbesondere Wartungsarbeiten, Weiterentwicklung 
und/oder andere Störungen die Nutzungsmöglichkeiten einschränken und/oder zeitweise unter-
brechen. Unter Umständen kann es hierbei zu Datenverlusten kommen. Geldwerk1 übernimmt daher 
keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Services oder das Ausbleiben von technischen Störun-gen 
oder Datenverlusten. 

9. Investorendaten/Steuern 

9.1 Soweit der Investor auf der InternetplaEorm Daten in seinem Profil hinterlegt oder Geldwerk1 
von den Finanzbehörden Daten übermi[elt bekommt, ist Geldwerk1 berechOgt, diese Daten zur 
Durchführung des CrowdinvesOngs zu verwenden und denjenigen Unternehmen, an denen sich der 
Investor über die InternetplaEorm beteiligt hat, sowie deren Dienstleistern zur Verfügung zu stellen, 
damit Auszahlungen aus den Investments (z.B. Zinsen oder Darlehensrückzahlungen) an die 
Investoren erfolgen können und die entsprechenden Anmeldungen, insbesondere Kapitalertrag-
steuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer von Geldwerk1 oder den Unternehmen oder von 
deren Dienstleistern bei den hierfür zuständigen Stellen vorgenommen werden können. Dies betrir 
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, den Vor- und Nachnamen des Investors, das Geschlecht, 
die Adressdaten, die Investmenthöhe, die Bankverbindung, InformaOonen zu FreistellungsauWrägen 
und die SteueridenOfikaOonsnummer der Investoren.  

9.2 Der Investor erklärt sich damit einverstanden, dass Geldwerk1, die Unternehmen und deren 
Dienstleister beim Bundeszentralamt für Steuern sowie bei jeder weiteren hierfür zuständigen Stelle 
die Kirchensteuermerkmale des Investors abfragen, damit ggf. die Kirchensteuer für den Investor 
abgeführt werden kann. Der Investor kann der Herausgabe seiner Daten durch das Bundeszentralamt 
für Steuern widersprechen. Hierfür muss der Investor gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern 
einen Sperrvermerk erteilen. Ein einmal erteilter Sperrvermerk bleibt bis auf einen schriWlichen 
Widerruf bestehen. 

10. Ha.ungsbeschränkung 

Für eine HaWung von Geldwerk1 auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonsOgen gesetzlichen 
Anspruchsvoraussetzungen die folgenden HaWungsausschlüsse und -begrenzungen: 

10.1 Geldwerk1 haWet, sofern Geldwerk1 Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache 
Fahrlässigkeit haWet Geldwerk1 nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Im Übrigen ist eine Schadensersatz-
haWung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der 
HaWung für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen. 



10.2 Sofern Geldwerk1 gemäß Ziffer 10.1 für einfache Fahrlässigkeit haWet, ist die HaWung von 
Geldwerk1 auf den Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen Geldwerk1 nach den bei Vertragsschluss 
bekannten Umständen typischerweise rechnen musste. Ist ein Investment oder ein hiermit 
zusammenhängender Vertrag unwirksam, beschränken sich hieraus etwa ergebende Ansprüche des 
Investors gegen Geldwerk1 auf die Ersta[ung des für das Investment gezahlten Entgeltes. 

10.3 Vorstehende HaWungsausschlüsse und -beschränkungen gelten weder wenn Geldwerk1 eine 
GaranOe für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat noch für Schäden, die nach dem Produkt-
haWungsgesetz zu ersetzen sind noch für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit. 

10.4 Vorstehende HaWungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter 
von Geldwerk1, Erfüllungsgehilfen und sonsOger Dri[er, derer Geldwerk1 sich zur Vertragserfüllung 
bedient. 

11. Risikohinweise 

11.1 CrowdinvesOng-Investments bieten große Chancen, sind jedoch Risikoinvestments. Der Erwerb 
dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 
des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann 
auch niedriger ausfallen. Das Investmentangebot ist nur für Investoren geeignet, die das Risiko eines 
Totalverlustes finanziell verkraWen können. Eine Nachschusspflicht besteht jedoch nicht. Das Risiko 
kann dadurch minimiert werden, dass der Investor seinen Investmentbetrag auf mehrere bzw. viele 
CrowdinvesOng-Investments verteilt und nicht alles in ein derarOges Investment, d.h. in ein Unter-
nehmen invesOert. So können erfolgreiche Investments andere, weniger erfolgreiche Investments 
ausgleichen. 

11.2 Durch Geldwerk1 erfolgt keinerlei Anlageberatung oder sonsOge Beratung. Ein AuskunWs- oder 
Beratungsvertrag kommt nicht zustande. Geldwerk1 ist nicht verpflichtet, über laufende Entwick-
lungen des Unternehmens zu unterrichten oder zu informieren.  

11.3 Bei den Investments der Investoren handelt es sich um parOarische Nachrangdarlehen oder um 
Genussrechte mit Nachrangabrede. Dies sind schuldrechtliche Vermögensanlagen mit eigenkapital-
ähnlichen EigenschaWen. Die von Geldwerk1 vermi[elten Vermögensanlagen sind mit einem qualifi-
zierten Nachrang ausgesta[et. Im Falle einer Insolvenz des Unternehmens, welches die Vermögens-
anlagen emiwert hat, werden die Investoren erst nach allen anderen Fremdgläubigern aus der 
Insolvenzmasse bedient. Der Crowdinvestor tri[ gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO mit seinen sämtlichen 
Ansprüchen gegen das Unternehmen – einschließlich Tilgung, Zinsen, Bonuszinsen und Ansprüchen 
aus Erfolgsbeteiligungen („Rangrücktri[sforderungen“) – im Rang hinter sämtliche Forderungen 
gegenwärOger und künWiger Gläubiger – mit Ausnahme gegenüber anderen Rangrücktri[s-
gläubigern, insb. anderer Crowdinvestoren und den GesellschaWern des Unternehmens – im Rang 
hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurück. Dies gilt sowohl vor als auch nach 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Rangrücktri[sforderungen der Crowdinvestoren sind 
insbesondere solange und soweit ausgeschlossen, wie 

a) im Falle der Auflösung des Unternehmens die Ansprüche, der nicht im Rang hinter den Forderun-
gen i.S.d. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nachrangigen Gläubiger, aus dem Vermögen des Unternehmens noch 
nicht erfüllt worden sind; 

b) die Ansprüche einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens herbeiführen würden. 

11.4 Die InformaOonen über die Unternehmen auf der InternetplaEorm werden ausschließlich von 
den Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt. Eine HaWung für die RichOgkeit oder Plausibilität der 
InformaOonen wird von Geldwerk1 nicht übernommen. 

11.5 Die von den Unternehmen gemachten Prognosen sind keine GaranOe für die zukünWige Ent-
wicklung des Unternehmens. CrowdinvesOng-Investments sind daher nur für Investoren geeignet, die 



das Risiko eines Totalausfalls des invesOerten Kapitals verkraWen können. Die Entscheidung für ein 
Investment trir jeder Investor unabhängig und eigenverantwortlich. 

11.6 Es besteht nur ein sehr eingeschränkter Markt für CrowdinvesOng-Investments an Unter-
nehmen. Die Veräußerung von CrowdinvesOng-Investments an Unternehmen ist in Ermangelung 
eines entsprechenden Marktes nur eingeschränkt möglich. Es besteht daher das Risiko, dass eine 
Veräußerung nicht gelingt. 

11.7 Es obliegt allein dem Investor, zu entscheiden, ob er unter Nutzung der InternetplaEorm in 
Unternehmen invesOert und in welche Unternehmen er invesOert. Die auf der InternetplaEorm 
verfügbaren InformaOonen stellen keine Beratungsleistung von Geldwerk1 dar und ersetzen keine 
fachkundige Beratung. Geldwerk1 empfiehlt daher ausdrücklich, sich vor der InvesOOon in ein Unter-
nehmen und auch während der Laufzeit des Investments gegebenenfalls über die rechtlichen, wirt-
schaWlichen und steuerlichen Folgen eines Investments zu informieren bzw. beraten zu lassen. Jedes 
Investment kann einen Totalverlust der InvesOOonssumme zur Folge haben. Der Investor sollte daher 
nur Gelder invesOeren, deren eventuellen Verlust er sich leisten kann. 

11.8 Der Investor nutzt die InternetplaEorm gemäß den HaWungsbeschränkungen nach Ziff. 10 
dieser AGB auf eigenes Risiko. 

12. Vertraulichkeit 

12.1 Der Investor ist verpflichtet, die ihm über die InternetplaEorm zugänglich gemachten Informa-
Oonen über die vorgestellten Unternehmen sowie die ihnen zur Verfügung gestellten Verträge und 
Dokumente geheim zu halten und Dri[en nicht zugänglich zu machen. DerarOge InformaOonen 
dürfen nur für die mit der InternetplaEorm verfolgten und in diesen Allgemeinen GeschäWs-
bedingungen genannten Ziele des Investments in Unternehmen genutzt werden. 

12.2 Das betrir insbesondere die in den Businessplänen, in den (Unternehmens-)ReporOngs und in 
den besonderen Investor-RelaOons-Bereichen der Unternehmen bereitgestellten InformaOonen. 
Ausgenommen von dieser Vertraulichkeitsverpflichtung sind InformaOonen, die (i) zum Zeitpunkt der 
Registrierung dem Investor und/oder allgemein bekannt sind und/oder (ii) als nicht vertraulich auf 
der InternetplaEorm gekennzeichnet sind und/oder (iii) dem Investor später ohne Verletzung der 
vorstehenden Geheimhaltungspflicht bekannt werden; die Beweislast für das Vorliegen dieser Aus-
nahmen trägt der Investor. 

12.3 Verstöße gegen diese VorschriW können zu einer Schadensersatzverpflichtung des Investors und/
oder zum soforOgen Ausschluss des Investors von der weiteren Nutzung der InternetplaEorm führen. 

13. SchlussbesZmmungen 

13.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand für sämtliche 
StreiOgkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Dort-
mund. 

13.2 Sollten einzelne BesOmmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichOg oder unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen BesOmmungen nicht berührt. An die Stelle von 
nicht einbezogenen oder unwirksamen Allgemeinen GeschäWsbedingungen tri[ das Gesetzesrecht (§ 
306 Abs. 2 BGB). Im Übrigen werden die Parteien anstelle der nichOgen oder unwirksamen 
BesOmmung eine wirksame Regelung treffen, die ihr wirtschaWlich möglichst nahe kommt, soweit 
keine ergänzende Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist. 

13.3 Geldwerk1 behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu 
ändern. Die geänderten Bedingungen werden den Investoren per E-Mail spätestens drei Wochen vor 
ihrem InkraWtreten zugesendet. Widerspricht ein Investor der Geltung der neuen AGB nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail schriWlich oder in Tex_orm gegenüber Geldwerk1, 
gelten die geänderten AGB als akzepOert und angenommen. Geldwerk1 wird die Investoren in der E-
Mail, die die geänderten Bedingungen enthält, auf die Bedeutung dieser Zweiwochenfrist gesondert 



hinweisen. Die jeweils aktuellen AGB können unter www.geldwerk1.eu/downloads/agb.pdf abge-
rufen werden. 


